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L55007 Baumschutz Landschaftsschutz Naturschutz Tirol

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

NatSchG Tir 2005 §29 Abs2;

VwRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Das naturschutzrechtliche Bewilligungsverfahren dient ausschließlich dem Schutz der ö9entlichen Interessen am

Natur- und Landschaftsschutz, wobei die Behörde im Falle einer Interessenabwägung die mit diesen konkurrierenden,

an der Erteilung der Bewilligung bestehenden ö9entlichen Interessen zu berücksichtigen hat. Demnach haben private

Interessen Dritter, weil außerhalb des gesetzlichen Schutzzweckes gelegen, für die Frage, ob für ein

naturschutzrechtlich bewilligungsbedürftiges Projekt eine Bewilligung zu erteilen ist, außer Betracht zu bleiben. Es

führt daher selbst das Eigentum an einem Teil der vom bewilligungsbedürftigen Vorhaben erfassten Grund?äche

weder zu einem vom Tir NatSchG 2005 anerkannten rechtlichen Interesse, noch zu einem Rechtsanspruch des

Grundeigentümers auf Versagung der beantragten Bewilligung (vgl. E 2. September 2008, 2007/10/0079).Das

naturschutzrechtliche Bewilligungsverfahren dient ausschließlich dem Schutz der ö9entlichen Interessen am Natur-

und Landschaftsschutz, wobei die Behörde im Falle einer Interessenabwägung die mit diesen konkurrierenden, an der

Erteilung der Bewilligung bestehenden ö9entlichen Interessen zu berücksichtigen hat. Demnach haben private

Interessen Dritter, weil außerhalb des gesetzlichen Schutzzweckes gelegen, für die Frage, ob für ein

naturschutzrechtlich bewilligungsbedürftiges Projekt eine Bewilligung zu erteilen ist, außer Betracht zu bleiben. Es

führt daher selbst das Eigentum an einem Teil der vom bewilligungsbedürftigen Vorhaben erfassten Grund?äche

weder zu einem vom Tir NatSchG 2005 anerkannten rechtlichen Interesse, noch zu einem Rechtsanspruch des

Grundeigentümers auf Versagung der beantragten Bewilligung vergleiche E 2. September 2008, 2007/10/0079).
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